
Verwendungsnachweis
- Zuwendungen im Kulturbereich aus Stiftungsmitteln von der Kulturstiftung Wesermarsch -

- Bitte Antrag und Anlagen 1-fach einreichen -

Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluß des Projektes ist ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Ein 
evtl.  erwirtschafteter Überschuß des beantragten Projektes wäre bis zur Höhe der Fördersumme an die 
Kulturstiftung zurückzuzahlen.

Geschäftsstelle: Landkreis Wesermarsch, Fachdienst 40, Poggenburger Str. 15, 26919 Brake;
Es berät Sie: Frau Anja Timpe, Tel. 04401 927-315, kulturstiftung-wesermarsch@lkbra.de

1. Zuwendungsempfänger/in:

Name:

Anschrift:

Telefon/Fax:

E-Mail-Adresse:

Rechtsform:

2. Projektbezeichnung:

3. Projektabschluss:

4. Einnahmen:

Zuschuss / Kulturstiftung €    

€    

€    

€    

€ 

Summe der Zuwendungen € 

Eigenanteil / Geldleistungen € 

€ 

€ 

Eigenanteil / Eigenleistungen € 

€ 

€ 

€ 

Summe des Eigenanteils € 

Gesamtbetrag € 
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5. Ausgaben:

€    

€    

€    

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Gesamtbetrag €

6. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben:

Summe der Einnahmen €    

Summe der Ausgaben €    

Einsparung / Mehrausgaben €    

Die Zuwendung(en) wurde(n) somit

   - in voller Höhe benötigt.

   - nur teilweise in Anspruch genommen.

   Der Restbetrag wird noch benötigt.

   Der Restbetrag wird/wurde  zurückgezahlt. 
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7. Sachlicher Bericht des Zuwendungsempfängers über die Verwendung der Zuwen-
dungen und den erzielten Erfolg:

Bestätigung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden sowie der evtl. beiliegenden Angaben wird hiermit 
versichert. Die vorgenannten Angaben stimmen mit den Büchern und/oder Belegen überein. Es wird 
versichert,  dass  die  Einnahmen  und  Ausgaben  im  Zusammenhang  mit  dem  geförderten  Projekt 
angefallen sind. Die Ausgaben waren notwendig. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. 
Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, wurden nur die  
Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nachgewiesen.

Ort, Datum

Unterschrift/en

Folgende Anlagen sind beigefügt:
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